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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Lösung
zur drahtlosen Datenübertragung zwischen einer Basisstati-
on (2) eines Mobilfunknetzes und einem mit mindestens ei-
ner Sende- und Empfangseinheit für einen drahtlosen Da-
tenaustausch ausgestatteten elektronischen Gerät (1, 1’, 1’’,
1’’’), welches sich im Funkschatten des Mobilfunknetzes der
Basisstation (2) befindet oder nicht für den Mobilfunk ausge-
bildet ist.
Um dem vorgenannten elektronischen Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’)
dennoch einen Datenaustausch mit der Basisstation (2) zu
ermöglichen, werden die Daten über eine in dem Über-
tragungsweg zusätzlich angeordnete Umsetzeinrichtung (3)
übertragen. Dies geschieht, indem die Datenübertragung
zwischen der Basisstation (2) und der Umsetzeinrichtung (3)
über das Mobilfunknetz der Basisstation und die Datenüber-
tragung zwischen der Umsetzeinrichtung (3) und dem elek-
tronischen Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’) nach dem Standard und unter
Verwendung der Protokolle des zur Datenübertragung zwi-
schen der Basisstation (2) und der Umsetzeinrichtung (3) ge-
nutzten Mobilfunknetzes, aber unter Verwendung eines sich
zumindest bezüglich seiner Trägerfrequenz von dem Träger
des Mobilfunknetzes unterscheidenden Trägers erfolgt. In
der Umsetzeinrichtung (3) werden die zu übertragenden Da-
ten, vorzugsweise AT-Befehle, auf den jeweils anderen Trä-
ger umgesetzt.



DE 10 2011 075 957 A1    2012.11.22

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lösung zur draht-
losen Datenübertragung zwischen einer Basisstati-
on eines Mobilfunknetzes und einem mit mindes-
tens einer Sende- und Empfangseinheit für einen
drahtlosen Datenaustausch ausgestatteten elektro-
nischen Gerät. Sie bezieht sich dabei auf eine Lö-
sung, welche insbesondere darauf ausgerichtet ist,
elektronischen Geräten, die sich beispielsweise im
Funkschatten des Mobilfunknetzes befinden, zu wel-
chem die vorgenannte Basisstation gehört, dennoch
einen Datenaustausch mit der betreffenden Basissta-
tion beziehungsweise mit einer über diese Basissta-
tion und deren Mobilfunknetz erreichbaren Gegen-
stelle zu ermöglichen. Hierzu stellt die Erfindung ein
entsprechendes Verfahren und ein zur Durchführung
des Verfahrens geeignetes Kommunikationssystem
zur Verfügung. Gegenstand der Erfindung ist dar-
über hinaus eine zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens und als Bestandteil des erfin-
dungsgemäßen Kommunikationssystems verwend-
bare Vorrichtung.

[0002] Insbesondere standortgebundene bezie-
hungsweise standortfeste elektronische Geräte als
Teil einer Mehrzahl gattungsgleicher Geräte, welche
von einem entsprechenden Serviceunternehmen be-
treut und/oder gewartet werden, sind sehr häufig zum
Zweck der Fernwartung, der Erfassung des Umfangs
oder der Tarifierung ihrer Nutzung mit Sende- und
Empfangseinheiten zur Übertragung von Daten in
Form von Nutzdaten und Befehlen zwischen einer
Zentraleinheit und dem betreffenden elektronischen
Gerät ausgestattet.

[0003] Beispielsweise ist es bekannt, Parkscheinau-
tomaten mit entsprechenden Sende- und Empfangs-
einheiten zur Nutzung von Bündelfunkübertragungs-
techniken auszustatten. Mit zunehmender Verbrei-
tung werden für die vorgenannten Zwecke aber auch
Mobilfunknetze, wie GSM-Netze oder UMTS-Netze,
und die darin zur Datenübertragung implementier-
ten Standards, wie GPRS, EDGE oder HSPA, ge-
nutzt. Die Nutzung der Mobilfunknetze bietet dabei
den Vorteil, dass für die Übertragung von Befehlen
beziehungsweise Daten von einer Zentraleinheit zu
einem ortsgebundenen elektronischen Gerät das in
Fernsprechnetzen seit langem etablierte Prinzip der
Verwendung von AT-Befehlen, wie sie heute im We-
sentlichen gemäß ITU-Empfehlun V.250 (ITU = In-
ternational Telecommunication Union) standardisiert
sind, genutzt werden kann. Hierbei wird bekannter-
maßen dem jeweiligen eigentlichen Befehl ein Atten-
tion-(Achtung-)Kommando vorangestellt.

[0004] Zwar ist die drahtlose Datenübertragung zwi-
schen elektronischen Geräten und einer entfernt an-
geordneten Zentraleinheit beispielsweise unter Nut-
zung eines Mobilfunknetzes auch über sehr gro-

ße Entfernungen im Allgemeinen problemlos mög-
lich. Dennoch kann im Einzelfall das Problem beste-
hen, dass ein entsprechendes Gerät, selbst wenn es,
wie beispielsweise ein Parkscheinautomat, im Freien
steht, sich an einem Standort mit einem schlechten
Funkempfang oder gar zumindest temporär auftre-
tenden Funkschatten befindet. Entsprechende Pro-
bleme, nämlich das Auftreten von Funkschatten, be-
stehen aber insbesondere dann, wenn sich ein sol-
ches, mit einer entfernt angeordneten Gegenstelle
beziehungsweise Zentraleinheit über ein Mobilfunk-
netz kommunizierendes elektronisches Gerät inner-
halb eines Gebäudes befindet. Dies ist besonders
dann der Fall, wenn es sich bei dem betreffenden Ge-
bäude um ein größeres Gebäude handelt oder das
betreffende beziehungsweise die betreffenden, mit
der Zentrale kommunizierenden elektronischen Ge-
räte in einem Untergeschoss, wie beispielsweise ei-
ner Parkgarage, eines solchen Gebäudes angeord-
net sind.

[0005] Im Zuge des angestrebten Übergangs von
benzinbetriebenen Kraftfahrzeugen zu Fahrzeugen
mit Elektromotoren wird in naher Zukunft ein sehr zü-
giger Ausbau eines Versorgungsnetzes zur Ladung
der in solchen Fahrzeugen als Elektrospeicher einge-
setzten Akkumulatoren erfolgen. In diesem Zusam-
menhang wird insbesondere an den Aufbau eines
Versorgungsnetzes mit einer Vielzahl dezentral an-
geordneter Ladeeinrichtungen gedacht, welche auch
als Ladestationen oder Ladesäule oder, in Anlehnung
an entsprechende Einrichtungen zur Kraftstoffversor-
gung, als einzelne Säule oder als Gruppen entspre-
chender Säulen als Stromtankstelle bezeichnet wer-
den. Hierbei bietet sich die Anordnung entsprechen-
der Ladestationen im Bereich von Parkplätzen aber
auch innerhalb von Parkhäusern beziehungsweise
Tiefgaragen von Gebäuden an. Zur zentralen Erfas-
sung von Zugangs- und Verbrauchsdaten, insbeson-
dere für die Tarifierung, aber auch zum Zweck der
Fernwartung, sollen dabei derartige Ladestationen
mit Einheiten beziehungsweise einem elektronischen
Gerät zur drahtlosen Datenübertragung ausgestattet
sein, wobei die Nutzung von AT-Befehlen für den Da-
tenaustausch bevorzugt wird. Insbesondere bei einer
Anordnung derartiger Einrichtungen in Parkhäusern
oder Tiefgaragen besteht aber das bereits angespro-
chene Problem, dass sich entsprechende Standorte
im Allgemeinen in einem Funkschatten bezüglich der
Abdeckung durch Mobilfunknetze befinden.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Lö-
sung bereitzustellen, welche einen drahtlosen Daten-
austausch zwischen elektronischen Geräten der vor-
genannten Art und einer Zentraleinheit unter Nutzung
von Mobilfunknetzen auch dann gestattet, wenn die-
se Endgeräte selbst nicht über eine zum Betrieb in
einem Mobilfunknetz ausgebildete Sende- und Emp-
fangseinheit verfügen und/oder sich ihr Standort im
Funkschatten von Mobilfunknetzen befindet. Hierfür
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sind ein Verfahren und ein zu dessen Ausführung
geeignetes Kommunikationssystem anzugeben. Dar-
über hinaus soll ein zur Durchführung des Verfah-
rens und zur Einbeziehung in das vorgenannte Kom-
munikationssystem ausgebildete Vorrichtung bereit-
gestellt werden.

[0007] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Ein die
Aufgabe lösendes Kommunikationssystem ist durch
den ersten Sachanspruch charakterisiert. Die ent-
sprechende, zur Nutzung des Verfahrens und zur
Einbeziehung in das System geeignete Vorrichtung
wird durch die Merkmale des unabhängigen, sich
auf eine solche Vorrichtung beziehenden Vorrich-
tungsanspruchs charakterisiert. Vorteilhafte Aus- be-
ziehungsweise Weiterbildungen der Erfindung sind
durch die jeweiligen Unteransprüche gegeben.

[0008] Wie zuvor ausgeführt, ist es das Grundan-
liegen der Erfindung, den Datenaustausch zwischen
elektronischen Geräten und einer von ihnen ent-
fernten Gegenstelle beziehungsweise Zentraleinheit
zu ermöglichen. Im Hinblick auf die Nutzung von
Mobilfunknetzen gilt es dabei aber insbesondere,
die Datenübertragung zwischen den vorgenannten
elektronischen Geräten und einer Basisstation eines
Mobilfunknetzes sicherzustellen. Selbstverständlich
schließt letzteres jedoch die Möglichkeit ein, von ei-
nem entsprechenden elektronischen Gerät ausge-
sendete Daten über die betreffende Basisstation und
das zugehörige Mobilfunknetz im weiteren Verlauf ei-
ner als Empfänger bestimmten Gegenstelle bezie-
hungsweise Zentraleinheit zuzuleiten und umgekehrt
von dieser Gegenstelle beziehungsweise Zentralein-
heit ausgesendete Daten über das Mobilfunknetz
und die Basisstation letztendlich dem für den Emp-
fang bestimmten, sich beispielsweise in einem Funk-
schatten des Mobilfunknetzes befindenden elektro-
nischen Gerät zuzuführen. Der unter Nutzung des
Mobilfunknetzes erfolgende Datenaustausch im Be-
reich zwischen der Zentraleinheit und der Basisstati-
on ist aber, da er unmittelbar unter Verwendung der
Infrastruktur des Mobilfunknetzes, bei Einhaltung der
physikalischen Parameter des Mobilfunknetzes und
bei im Grunde jederzeit gegebener gegenseitiger Er-
reichbarkeit von Gegenstelle beziehungsweise Zen-
traleinheit und Basisstation erfolgt und insoweit pro-
blemlos ist, nicht Gegenstand der weiteren Betrach-
tung. Vielmehr ist es das Anliegen der Erfindung,
entsprechende elektronische Geräte trotz eines bei-
spielsweise bestehenden Funkschattens über eine
Basisstation an ein Mobilfunknetz anzubinden, so
dass nachfolgend ausschließlich der Übertragungs-
abschnitt zwischen einem entsprechenden elektroni-
schen Gerät und der Basisstation eines Mobilfunknet-
zes und der in diesem Übertragungsabschnitt erfol-
gende drahtlose Datenaustausch betrachtet werden
soll.

[0009] Bei dem vorgeschlagenen Verfahren handelt
es sich demnach um ein Verfahren zur drahtlosen
Übertragung von Daten zwischen einem mit mindes-
tens einer Sende- und Empfangseinheit für einen
drahtlosen Datenaustausch ausgestatteten elektroni-
schen Gerät und einer Basisstation eines Mobilfunk-
netzes, wobei das drahtlos Daten mit der Basisstation
beziehungsweise über die Basisstation austauschen-
de elektronische Gerät selbst nicht über eine zum
Betrieb in dem Mobilfunknetz der Basisstation aus-
gebildete Sende- und Empfangseinheit verfügt und/
oder sich das betreffende elektronische Gerät an ei-
nem im Funkschatten des betreffenden Mobilfunknet-
zes gelegenen Ort befindet. Erfindungsgemäß wer-
den die Daten zwischen der Basisstation des Mo-
bilfunknetzes und dem vorgenannten elektronischen
Gerät über eine in dem Übertragungsweg zusätzlich
angeordnete Umsetzeinrichtung übertragen. Dies ge-
schieht, indem die Datenübertragung zwischen der
Basisstation und der Umsetzeinrichtung über das
Mobilfunknetz der Basisstation und die Datenübertra-
gung zwischen der Umsetzeinrichtung und dem elek-
tronischen Gerät nach dem Standard und unter Ver-
wendung der Protokolle des zur Datenübertragung
zwischen der Basisstation und der Umsetzeinrich-
tung genutzten Mobilfunknetzes, aber unter Verwen-
dung eines sich zumindest bezüglich seiner Träger-
frequenz von dem Träger des Mobilfunknetzes unter-
scheidenden Trägers erfolgt. Dabei werden sowohl
von dem elektronischen Gerät zu der Basisstation als
auch von der Basisstation zu dem elektronischen Ge-
rät übertragene Daten durch die Umsetzeinrichtung
empfangen und nach einer entsprechenden Umset-
zung auf den jeweils anderen Träger an die für den
Empfang der Daten adressierte Einrichtung, also die
Basisstation beziehungsweise das elektronische Ge-
rät wieder ausgesendet. Auf beiden der vorgenann-
ten Übertragungsstrecken, nämlich einmal auf der
Übertragungsstrecke zwischen der Basisstation und
der Übertragungseinrichtung und zum anderen auf
der Übertragungsstrecke zwischen der Umsetzein-
richtung und dem elektronischen Gerät, werden dem-
nach die Übertragungsprinzipien des Mobilfunknet-
zes genutzt, wobei jedoch auf der Übertragungsstre-
cke zwischen der Umsetzeinrichtung und dem elek-
tronischen Gerät ein anderer Träger Verwendung
findet. Dieser unterscheidet sich von dem Träger
des Mobilfunknetzes, wie bereits ausgeführt, zumin-
dest hinsichtlich seiner Trägerfrequenz, wobei ge-
gebenenfalls auf der entsprechenden Übertragungs-
strecke aber auch andere Modulationsverfahren An-
wendung finden können. Darüber hinaus werden je-
doch die Prinzipien und Protokolle des Mobilfunk-
netzes auch in den Übertragungsabschnitt zwischen
der Umsetzeinrichtung und dem elektronischen Ge-
rät beibehalten.

[0010] Wenn es sich also beispielsweise bei dem
Mobilfunknetz der Basisstation um ein GSM-Netz
handelt, erfolgt demnach die Übertragung in dem
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Übertragungsabschnitt zwischen der Umsetzeinrich-
tung und dem elektronischen Gerät ebenfalls unter
Verwendung des Zeitschlitzverfahrens. Dabei gelan-
gen darüber hinaus die standardisierten Datenüber-
tragungsprotokolle des GSM-Mobilfunks, also etwa
GPRS, zum Einsatz. In der Umsetzeinrichtung er-
folgt dabei vorzugsweise lediglich eine Umsetzung
der Trägerfrequenz. Hierbei ist es insbesondere be-
vorzugt, dass zwischen dem elektronischen Gerät
und der Basisstation, selbstverständlich unter Ein-
beziehung der Umsetzeinrichtung, AT-Befehle, also
Befehle der bereits näher beschriebenen Art, mit ei-
nem vorangestellten „Achtung-Kommando“ übertra-
gen werden.

[0011] Eine mögliche Ausgestaltung des Verfahrens
ist dadurch gegeben, dass für die Datenübertragung
zwischen der Umsetzeinrichtung und dem elektro-
nischen Gerät oder den elektronischen Geräten ein
Träger mit einer für Drahtlosnetzwerke (local area
networks), das heißt Wireless-LAN (W-LAN), freige-
gebenen Trägerfrequenz genutzt wird. Entsprechend
einer anderen möglichen Ausbildung beziehungswei-
se Verfahrensgestaltung wird für die Datenübertra-
gung zwischen der Umsetzeinrichtung und dem elek-
tronischen Gerät oder den elektronischen Geräten
ein Träger mit einer Trägerfrequenz eines ISM-Ban-
des, das heißt eines Industrial, Scientific and Me-
dical Bandes, genutzt. Besonders bevorzugt ist die
Nutzung eines Trägers im SRD-Band, also im Short-
Range-Devices-Band von 863 bis 870 MHz in dem
Übertragungsabschnitt zwischen der Umsetzeinrich-
tung und dem oder den elektronischen Geräten.

[0012] Grundprinzip des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ist es demnach, insbesondere in Bereichen
mit einem Funkschatten bezüglich des Mobilfunk-
netzes der Basisstation, also beispielsweise inner-
halb von Gebäuden, Tiefgaragen oder Parkhäusern,
zur Datenübertragung einen Träger mit vorzugswei-
se kurzer Reichweite und mit einer, abseits der Fre-
quenzen des öffentlichen Mobilfunknetzes, in einem
vorzugsweise freigegebenen Frequenzband gelege-
nen Trägerfrequenz zu verwenden.

[0013] Das zur Lösung der Aufgabe vorgeschlagene
und zur Durchführung des zuvor erläuterten Verfah-
rens geeignete Datenübertragungssystem zur draht-
losen Übertragung von Daten besteht im Wesentli-
chen aus einer Basisstation eines Mobilfunknetzes
und mindestens einem mit dieser Basisstation draht-
los Daten austauschenden elektronischen Gerät, wo-
bei diese Betrachtung beziehungsweise Aufzählung
der wesentlichen Komponenten vereinfachend eine
selbstverständlich zu dem oder den vorgenannten
Geräten vorhandene Gegenstelle beziehungsweise
Zentraleinheit, aus den schon genannten Gründen,
zunächst außer Betracht lässt. Erfindungsgemäß
weist mindestens ein drahtlos Daten mit der Basissta-
tion austauschendes elektronisches Gerät mindes-

tens eine zum Senden und Empfangen drahtlos über-
mittelter Daten ausgebildete Datenübertragungsein-
heit, nämlich mindestens eine nicht für den Betrieb
in einem Mobilfunknetz, jedoch zur Aussendung und
zum Empfang von Daten nach dem Standard und un-
ter Verwendung der Protokolle des Mobilfunknetzes
der Basisstation, bei Verwendung eines sich zumin-
dest bezüglich seiner Trägerfrequenz von dem Trä-
ger des Mobilfunknetzes unterscheidenden Trägers
ausgebildete Sende- und Empfangseinheit auf. Das
zur Lösung der Aufgabe vorgeschlagene Datenüber-
tragungssystem umfasst erfindungsgemäß ferner ei-
ne in dem Übertragungsweg zwischen der vorge-
nannten Datenübertragungseinheit und der Basissta-
tion angeordnete Umsetzeinrichtung auf. Diese Um-
setzeinrichtung weist mindestens eine Mobilfunkein-
heit, da heißt eine zum Senden und Empfangen über
das Mobilfunknetz der Basisstation übertragener Da-
ten ausgebildete Sende- und Empfangseinheit, eine
Datenübertragungseinheit, das heißt eine für den Da-
tenaustausch mit der Datenübertragungseinheit des
vorgenannten elektronischen Gerätes ausgebildete
Sende- und Empfangseinheit, sowie Umsetzungsmit-
tel auf. Die vorgenannten Umsetzmittel sind dabei
zur Übergabe von mittels des Trägers des Mobilfunk-
netzes der Basisstation übertragenen Daten auf ei-
nen von den Datenübertragungseinheiten der Um-
setzeinrichtung und des elektronischen Gerätes für
den Datenaustausch verwendeten Träger und umge-
kehrt ausgebildet.

[0014] Im Kontext der vorstehenden Ausführungen
und der weiteren Erläuterung der Erfindung soll dem-
nach zur Vereinfachung der Begrifflichkeiten zwi-
schen einer Mobilfunkeinheit und einer Datenübertra-
gungseinheit unterschieden werden. Dabei liegt die-
ser Unterscheidung ein Verständnis zugrunde, nach
welchem es sich bei einer Mobilfunkeinheit um ei-
ne unmittelbar für den Datenaustausch in dem Mobil-
funknetz der Basisstation ausgebildete Sende- und
Empfangseinheit handelt. Im Gegensatz dazu soll un-
ter einer Datenübertragungseinheit eine Sende- und
Empfangseinheit verstanden werden, welche zwar
ebenfalls zur Aussendung und zum Empfang von Da-
ten nach dem Standard und unter Verwendung der
Protokolle des Mobilfunknetzes der Basisstation, je-
doch bei Verwendung eines sich zumindest bezüg-
lich seiner Trägerfrequenz von dem Träger des Mo-
bilfunknetzes unterscheidenden Trägers ausgebildet
ist. Eine Sende- und Empfangseinheit allgemein, al-
so sowohl eine als Mobilfunkeinheit als auch eine als
Datenübertragungseinheit ausgebildete Sende- und
Empfangseinheit, umfasst nach diesem Verständnis
Mittel zur Modulation zur Versendung vorgesehener
Daten auf den jeweils verwendeten Träger, Mittel zur
Demodulation des jeweils verwendeten Trägers, also
zur Trennung empfangener Daten von dem Träger,
Sende- und Empfangsverstärker sowie gegebenen-
falls erforderliche Filtereinheiten und mindestens ei-
ne Antenne.
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[0015] Eine mögliche Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Datenübertragungssystems ist dadurch
gegeben, dass zwischen der Umsetzeinrichtung und
dem oder den elektronischen Geräten, welche im
Funkschatten des Mobilfunknetzes angeordnet oder
nicht zur Datenübertragung in einem Mobilfunknetz
ausgebildet sind, ein oder mehrere Repeatereinhei-
ten angeordnet sind. Hierbei handelt es sich um Ver-
stärkereinheiten, welche zwischen der Umsetzeinheit
und dem oder den elektronischen Geräten übertra-
gene Signale empfangen, sie verstärken und ohne
sonstige Änderung der Signalform wieder abstrahlen.
Da diese Repeatereinheiten im jeweils gleichen Netz
wie die Datenübertragungseinheit(en) des oder der
Daten mit der Basisstation austauschenden elektro-
nischen Geräte und damit vorzugsweise in einem frei-
gegebenen Frequenzband arbeiten, ist für sie in der
Regel keine Zulassung für den Betrieb im öffentlichen
Raum beziehungsweise in Mobilfunknetzen erforder-
lich.

[0016] Im Hinblick auf den der Erfindung eigentlich
zugrundeliegenden Anwendungsfall beziehungswei-
se auf das Einsatzgebiet der Erfindung umfasst das
Datenübertragungssystem vorzugsweise außerdem
eine als Gegenstelle für das oder die elektronischen
Geräte des Datenübertragungssystems angeordne-
te oder eine solche Gegenstelle ausbildende Zentral-
einheit, welche in das Mobilfunknetz der Basisstati-
on einbezogen ist oder über ein oder mehrere Gate-
ways über dieses Mobilfunknetz erreichbar ist. Hier-
bei kann es sich um einen Zentralrechner, einen zen-
tralen Server oder dergleichen handeln.

[0017] Bei der zur Lösung der Aufgabe vorgeschla-
genen Vorrichtung handelt es sich um eine Vorrich-
tung, welche entweder als ein elektronisches Ge-
rät zur Verwendung in dem erfindungsgemäßen Da-
tenübertragungssystem ausgebildet oder mit einem
derartigen elektronischen Gerät ausgestattet ist. Das
betreffende elektronische Gerät kann demnach ein
integraler Bestandteil der vorgeschlagenen Vorrich-
tung oder dieser zugeordnet sein beziehungsweise
mit ihr in einer Wirkverbindung stehen. Dabei weist
das betreffende elektronische Gerät der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung mehrere Sende- und Emp-
fangseinheiten und eine Steuereinrichtung auf. Es
ist erfindungsgemäß so gestaltet, dass es entweder
mehrere Datenübertragungseinheiten, also mehrere
nicht für den Betrieb in einem Mobilfunknetz, jedoch
zur Aussendung und zum Empfang von Daten nach
dem Standard und unter Verwendung der Protokol-
le des Mobilfunknetzes der Basisstation, bei Verwen-
dung eines sich zumindest bezüglich seiner Träger-
frequenz von dem Träger des Mobilfunknetzes unter-
scheidenden Trägers ausgebildete Sende- und Emp-
fangseinheiten aufweist. Oder aber bei diesem elek-
tronischen Gerät ist mindestens eine Sende- und
Empfangseinheit als eine solche Datenübertragungs-
einheit ausgebildet und das Gerät verfügt darüber

hinaus über mindestens eine Mobilfunkeinheit, also
eine zum Senden und Empfangen über das Mobil-
funknetz der Basisstation übertragener Daten ausge-
bildete Sende- und Empfangseinheit. Erfindungsge-
mäß sind zudem bei der Inbetriebnahme der Vorrich-
tung zunächst alle Empfangseinheiten des elektroni-
schen Geräts aktiv, wobei die Steuereinrichtung auf
der Basis eingehender Signale die für den weiteren
Datenaustausch, nämlich für das Senden und Emp-
fangen, zu verwendende Sende- und Empfangsein-
heit auswählt und diese für den Datenaustausch steu-
ert.

[0018] Eine praxisgerechte Ausbildungsform der
Vorrichtung ist als eine Ladestation einer Stromtank-
stelle ausgebildet, deren Bestandteil ein erfindungs-
gemäß ausgebildetes, zur Durchführung des Verfah-
rens geeignetes elektronisches Gerät ist.

[0019] Nachfolgend sollen anhand von Zeichnungen
Ausführungsbeispiele für die Erfindung gegeben und
erläutert werden. In den zugehörigen Zeichnungen
zeigen:

[0020] Fig. 1: die schematische Darstellung einer
grundsätzlichen Ausführung des erfindungsgemäßen
Datenkommunikationssystems,

[0021] Fig. 2: die schematische Darstellung einer
komplexeren Ausbildungsform des Datenkommuni-
kationssystems.

[0022] In der Fig. 1 ist eine schematische Dar-
stellung einer möglichen Minimalvariante des erfin-
dungsgemäßen Datenübertragungssystems gezeigt.
Das eigentliche System beziehungsweise dessen er-
findungsrelevanter Teil besteht im Wesentlichen aus
einer Basisstation 2 eines Mobilfunknetzes, einem
Daten mit dieser beziehungsweise über diese Basis-
station 2 austauschenden elektronischen Gerät 1 und
einer in dem Übertragungsweg zwischen der Basis-
station 2 und dem elektronischen Gerät 1 angeord-
neten Umsetzeinrichtung 3. Bei dem elektronischen
Gerät 1 kann es sich beispielsweise um ein als Teil
einer in einer Tiefgarage angeordneten Ladestation
6, 6’, 6’’, 6’’’ zur Ladung einer Kraftfahrzeugbatte-
rie handeln. Im Wege der drahtlosen Datenübertra-
gung werden beispielsweise durch eine als Gegen-
stelle zu dem elektronischen Gerät angeordnete Zen-
traleinheit 5 Zugangs- und Verbrauchsdaten für die
Ladestation 6, 6’, 6’’, 6’’’ über deren elektronisches
Gerät 1 abgefragt. Ferner kann im Wege einer sol-
chen drahtlosen Datenübertragung eine Fernwartung
der Ladestation 6, 6’, 6’’, 6’’’ durch die Zentralein-
heit 5 ermöglicht sein. Die vorgenannte Ladestation
6, 6’, 6’’, 6’’’, genauer gesagt deren elektronisches
Gerät 1, ist zum Zweck der Datenübertragung über
das Mobilfunknetz, zu welcher die Basisstation 2 ge-
hört, erreichbar. Bezüglich der Verbindung der Basis-
station 2 und der Zentraleinheit 5 stehen die bekann-
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ten Übertragungstechniken und Übertragungswege
zur Verfügung. Beispielsweise kann die Verbindung
zwischen der Basisstation 2 und der Zentraleinheit 5
über das Mobilfunknetz oder über das Mobilfunknetz
und das Internet vermittels eines hier nicht gezeigten,
in dem Übertragungsweg zwischen der Zentraleinheit
5 und der Basisstation 2 angeordneten Gateways ge-
geben sein.

[0023] Der Übertragungsweg zwischen der Basis-
station 2 und der Zentraleinheit 5 ist aber, wie be-
reits ausgeführt, nicht Gegenstand der Erfindung und
soll daher hier auch nicht Gegenstand weiterer Be-
trachtungen sein. Gegenstand der Erfindung und so-
mit der weiteren Betrachtung bezüglich der Ausbil-
dung des erfindungsgemäßen Datenübertragungs-
systems ist es vielmehr, eine sichere Datenübertra-
gung zwischen der Basisstation 2 und dem elektro-
nischen Gerät 1 auch dann zu gewährleisten, wenn
sich das elektronische Gerät 1, wie beispielsweise im
Falle einer Ausbildung als Teil einer Ladestation 6,
6’, 6’’, 6’’’ und deren Anordnung in einer Tiefgara-
ge, in einem Funkschatten der Basisstation 2 befin-
det. Erfindungsgemäß wird dabei die Datenübertra-
gung zwischen der Basisstation 2 und dem elektro-
nischen Gerät 1 mittels der in ihrem Übertragungs-
weg angeordneten Umsetzeinrichtung 3 sicherge-
stellt. Dabei erfolgt die Datenübertragung zwischen
der Basisstation 2 und der Umsetzeinrichtung 3 über
das Mobilfunknetz der Basisstation 2, wohingegen
für die Datenübertragung zwischen der Umsetzein-
richtung 3 und dem der Ladestation 6, 6’, 6’’, 6’’’
zugeordneten elektronischen Gerät 1 unter Nutzung
einer Trägerfrequenz in dem freigegebenen SRD-
Band (Short Range Devices Band) erfolgt. Hierzu ver-
fügt die Umsetzeinrichtung 3 über eine Mobilfunkein-
heit, das heißt Mittel, einschließlich mindestens einer
Sende- und Empfangseinheit, zur Datenübertragung
über das Mobilfunknetz der Basisstation 2. Die Um-
setzeinrichtung verfügt ferner über eine Datenüber-
tragungseinheit, wiederum einschließlich mindestens
einer Sende- und Empfangseinheit, mittels welcher
die Aussendung und der Empfang von Daten nach
dem Standard und unter Verwendung der Protokol-
le des Mobilfunknetzes der Basisstation, jedoch bei
Verwendung eines Trägers mit einer Trägerfrequenz
in dem genannten SRD-Band möglich ist. Das die
Daten mit der beziehungsweise über die Basisstati-
on 2 austauschende elektronische Gerät 1 als Teil
der Ladestation 6, 6’, 6’’, 6’’’ und verfügt über eine
ebensolche Datenübertragungseinheit. Demgemäß
erfolgt der Datenaustausch zwischen der Umsetzein-
richtung 3 und dem elektronischen Gerät 1 grund-
sätzlich nach den Prinzipien des Mobilfunknetzes der
Basisstation 2, jedoch unter Verwendung einer von
dem Träger des Mobilfunknetzes abweichenden Trä-
gers. In der Umsetzeinrichtung 3 erfolgt für beide
Übertragungsrichtungen bezüglich des Datenaustau-
sches zwischen der Basisstation 2 und dem elektro-
nischen Gerät 1 jeweils eine Umsetzung der Nutzda-

ten von einem Träger auf den jeweils anderen. Die
Ladestation 6, 6’, 6’’, 6’’’ beziehungsweise deren mit
der Basisstation 2 Daten austauschendes elektroni-
sches Gerät 1 ist dabei so ausgebildet, dass es wahl-
weise in einem Bereich mit Funkabdeckung durch
das Mobilfunknetz der Basisstation 2 oder, wie zu-
vor erläutert, in einer Tiefgarage beziehungsweise ei-
nem Parkhaus angeordnet werden kann. Hierzu ver-
fügt das elektronische Gerät 1 über mehrere Sende-
und Empfangseinheiten, das heißt zumindest über ei-
ne Mobilfunkeinheit und eine Datenübertragungsein-
heit der zuvor im Zusammenhang mit dem Daten-
austausch zwischen dem elektronischen Gerät 1 und
der Umsetzeinrichtung 3 erläuterten Art. Bestandteil
des elektronischen Gerätes ist ferner eine vorzugs-
weise rechnergestützte beziehungsweise mit einem
Mikrocontroller ausgestattete (nicht gezeigte) Steuer-
einrichtung. Durch die Steuereinrichtung wird dabei
anhand bei dem elektronischen Gerät 1 eingehender
Signale ermittelt, welcher Art diese Signale sind, das
heißt, ob es sich um reine Mobilfunksignale oder aber
um über einen anderen Träger übertragene Signa-
le handelt. Demgemäß wird für den weiteren Daten-
austausch durch die Steuereinheit die entsprechen-
de Sende- und Empfangseinheit des elektronischen
Gerätes 1 ausgewählt und angesteuert.

[0024] Die Fig. 2 zeigt eine komplexere Aus-
bildungsform des erfindungsgemäßen Datenüber-
tragungssystems. Grundsätzliche Bestandteile sind
aber auch hier die Basisstation 2, mindestens ei-
ne Umsetzeinrichtung 3 und mindestens ein, vorlie-
gend mehrere über die Umsetzeinrichtung mit der
Basisstation Daten austauschende elektronische Ge-
räte 1, 1’, 1’’, 1’’’. Darüber hinaus gehören zu der
dargestellten Ausbildungsform des erfindungsgemä-
ßen Systems noch Repeatereinheiten 4, 4', 4'', wel-
che zwischen der Umsetzeinrichtung 3 und den elek-
tronischen Geräten 1, 1’, 1’’, 1’’’ zur Erhöhung der
Reichweite durch Verstärkung der in dem freigegebe-
nen Frequenzband übertragenen Signale angeord-
net sind. Das gesamte System arbeitet nach dem
Master-Slave-Prinzip. Demnach können gegebenen-
falls für die Datenübertragung zwischen der Umsetz-
einrichtung 3 und den elektronischen Geräten 1, 1’,
1’’, 1’’’ verschiedene Träger zum Einsatz gelangen,
wobei im Zuge der Implementierung des Systems
durch entsprechende Einstellung an der Umsetzein-
richtung 3 der zu verwendende Träger festgelegt wird
und die elektronischen Geräte 1, 1’, 1’’, 1’’’, welche
gegebenenfalls neben einer Mobilfunkeinheit mehre-
re Datenübertragungseinheiten für unterschiedliche
Träger aufweisen, sich als Slave mittels ihrer Steu-
ereinrichtung automatisch auf den für die Datenüber-
tragung verwendeten Träger einstellen.
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Bezugszeichenliste

1, 1’, 1’’, 1’’’ Elektronisches Gerät
2 Basisstation
3 Umsetzeinrichtung
4, 4', 4'' Repeater
5 Zentraleinheit
6, 6’, 6’’, 6’’’ Ladestation

Patentansprüche

1.  Verfahren zur drahtlosen Übertragung von Da-
ten zwischen einem mit mindestens einer Sende-
und Empfangseinheit für einen drahtlosen Datenaus-
tausch ausgestatten elektronischen Gerät (1, 1’, 1’’,
1’’’) und einer Basisstation (2) eines Mobilfunknet-
zes, wobei das drahtlos Daten mit der Basisstation
(2) austauschende elektronische Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’)
nicht über eine zum Betrieb in dem Mobilfunknetz der
Basisstation (2) ausgebildete Sende- und Empfangs-
einheit verfügt und/oder sich das betreffende elektro-
nische Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’) an einem im Funkschat-
ten des betreffenden Mobilfunknetzes gelegenen Ort
befindet, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten
zwischen der Basisstation (2) des Mobilfunknetzes
und dem elektronischen Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’) über ei-
ne in dem Übertragungsweg zusätzlich angeordne-
te Umsetzeinrichtung (3) übertragen werden, indem
die Datenübertragung zwischen der Basisstation (2)
und der Umsetzeinrichtung (3) über das Mobilfunk-
netz der Basisstation (2) und die Datenübertragung
zwischen der Umsetzeinrichtung (3) und dem elektro-
nischen Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’) nach dem Standard und
unter Verwendung der Protokolle des zur Datenüber-
tragung zwischen der Basisstation (2) und der Um-
setzeinrichtung (3) genutzten Mobilfunknetzes, aber
unter Verwendung eines sich zumindest bezüglich
seiner Trägerfrequenz von dem Träger des Mobil-
funknetzes unterscheidenden Trägers erfolgt, wobei
sowohl von dem elektronischen Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’)
zur Basisstation (2) als auch von der Basisstation (2)
zu dem elektronischen Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’) übertra-
gene Daten durch die Umsetzeinrichtung (3) empfan-
gen und nach einer entsprechenden Umsetzung auf
den jeweils anderen Träger wieder ausgesendet wer-
den.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem elektronischen Gerät
(1, 1’, 1’’, 1’’’) und der Basisstation (2) AT-Befehle
übertragen werden.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass für die Datenübertragung zwi-
schen der Umsetzeinrichtung (3) und dem elektro-
nischen Gerät oder den elektronischen Geräten (1,
1’, 1’’, 1’’’) ein Träger mit einer für drahtlos Netzwer-
ke, das heißt Wireless LAN freigegebenen Trägerfre-
quenz genutzt wird.

4.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass für die Datenübertragung zwi-
schen der Umsetzeinrichtung (3) und dem elektroni-
schen Gerät oder den elektronischen Geräten (1, 1’,
1’’, 1’’’) ein Träger mit einer Trägerfrequenz eines
ISM-Bandes, das heißt eines Industrial, Scientific and
Medical Bandes, genutzt wird.

5.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass für die Datenübertragung zwi-
schen der Umsetzeinrichtung (3) und dem elektroni-
schen Gerät oder den elektronischen Geräten (1, 1’,
1’’, 1’’’) ein Träger im SRD-Band, das heißt Short
Range Devices Band, von 863 MHz bis 870 MHz ge-
nutzt wird.

6.  Datenübertragungssystem zur drahtlosen Über-
tragung von Daten, mit einer Basisstation (2) eines
Mobilfunknetzes und mit mindestens einem mit die-
ser Basisstation (2) drahtlos Daten austauschenden
elektronischen Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’), dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein drahtlos Daten mit der
Basisstation (2) austauschendes elektronisches Ge-
rät (1, 1’, 1’’, 1’’’) mindestens eine zum Senden und
Empfangen drahtlos übermittelter Daten ausgebilde-
te Datenübertragungseinheit, nämlich mindestens ei-
ne nicht für den Betrieb in einem Mobilfunknetz, je-
doch zur Aussendung und zum Empfang von Daten
nach dem Standard und unter Verwendung der Pro-
tokolle des Mobilfunknetzes der Basisstation (2), bei
Verwendung eines sich zumindest bezüglich seiner
Trägerfrequenz von dem Träger des Mobilfunknetzes
unterscheidenden Trägers ausgebildete Sende- und
Empfangseinheit aufweist und dass in dem Übertra-
gungsweg eines zwischen der vorgenannten Daten-
übertragungseinheit des mindestens einen elektroni-
schen Geräts (1, 1’, 1’’, 1’’’) und der Basisstation (2)
erfolgenden Datenaustausches eine Umsetzeinrich-
tung (3) angeordnet ist, die mindestens eine Mobil-
funkeinheit, nämlich eine zum Senden und Empfan-
gen über das Mobilfunknetz der Basisstation (2) über-
tragener Daten ausgebildete Sende- und Empfangs-
einheit, eine Datenübertragungseinheit, nämlich ei-
ne für den Datenaustausch mit der Datenübertra-
gungseinheit des elektronischen Gerätes (1, 1’, 1’’,
1’’’) ausgebildete Sende- und Empfangseinheit so-
wie Umsetzungsmittel aufweist, welche zur Überga-
be von mittels des Trägers des Mobilfunknetzes der
Basisstation übertragenen Daten auf einen von den
Datenübertragungseinheiten der Umsetzeinrichtung
(3) und des elektronischen Gerätes (1, 1’, 1’’, 1’’’) für
den Datenaustausch verwendeten Träger und umge-
kehrt ausgebildet sind.

7.  Datenübertragungssystem nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Umsetz-
einrichtung (3) und mindestens einem elektronischen
Gerät eine oder mehrere Repeatereinheiten (4, 4', 4'')
angeordnet sind.
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8.    Datenübertragungssystem nach Anspruch 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass dieses eine
mit dem oder den elektronischen Geräten (1, 1’, 1’’,
1’’’) Daten über die Basisstation (2) austauschende
Zentraleinheit (5) umfasst, welche in das Mobilfunk-
netz der Basisstation (2) einbezogen ist oder über ein
oder mehrere Gateways über dieses Mobilfunknetz
erreichbar ist.

9.  Vorrichtung, ausgebildet als ein elektronisches
Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’) zur Verwendung in dem Daten-
übertragungssystem nach einem Ansprüche 6 bis 8
oder ausgestattet mit einem solchen elektronischen
Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’), wobei das elektronische Ge-
rät (1, 1’, 1’’, 1’’’) mehrere Sende- und Empfangsein-
heiten und eine Steuereinrichtung aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass das elektronische Gerät (1, 1’,
1’’, 1’’’) Datenübertragungseinheiten, nämlich meh-
rere nicht für den Betrieb in einem Mobilfunknetz, je-
doch zur Aussendung und zum Empfang von Daten
nach dem Standard und unter Verwendung der Pro-
tokolle des Mobilfunknetzes der Basisstation (2), bei
Verwendung eines sich zumindest bezüglich seiner
Trägerfrequenz von dem Träger des Mobilfunknet-
zes unterscheidenden Trägers ausgebildete Sende-
und Empfangseinheiten aufweist oder dass mindes-
tens eine Sende- und Empfangseinheit des elektroni-
schen Gerätes (1, 1’, 1’’, 1’’’) als eine Datenübertra-
gungseinheit mit nicht für den Betrieb in einem Mo-
bilfunknetz, jedoch zur Aussendung und zum Emp-
fang von Daten nach dem Standard und unter Ver-
wendung der Protokolle des Mobilfunknetzes der Ba-
sisstation (2), bei Verwendung eines sich zumindest
bezüglich seiner Trägerfrequenz von dem Träger des
Mobilfunknetzes unterscheidenden Trägers und min-
destens eine Sende- und Empfangseinheit als eine
Mobilfunkeinheit zum Senden und Empfangen über
das Mobilfunknetz der Basisstation (2) übertragener
Daten ausgebildet ist, wobei bei der Inbetriebnah-
me der Vorrichtung zunächst alle Empfangseinheiten
des elektronischen Geräts (1, 1’, 1’’, 1’’’) aktiv sind
und die Steuereinrichtung auf der Basis eingehender
Signale die für den weiteren Datenaustausch, näm-
lich für das Senden und Empfangen, zu verwenden-
de Sende- und Empfangseinheit auswählt und diese
für den Datenaustausch steuert.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dieser um eine für einen
drahtlosen Datenaustausch ausgebildete, dazu mit
einem elektronischen Gerät (1, 1’, 1’’, 1’’’) ausgestat-
tete Ladestation (6, 6’, 6’’, 6’’’) einer Stromtankstelle
handelt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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